

Satzungsregelung


Muster ZPO in der Satzungs-regelung


Muster: Regelungen für Einrichtung eines endgültig entscheidenden Schiedsgericht nach §§ 1025–1066 ZPO in der Satzung

Satzung
§ ... Schiedsvereinbarung
Die beiliegende Schiedsvereinbarung ist Bestandteil dieser Satzung.

Schiedsvereinbarung
§ 1 Schiedsklausel
Alle Streitigkeiten zwischen verschiedenen Vereinsorganen, zwischen Vereinsorganen und Vereinsmitgliedern und Vereinsmitgliedern untereinander werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durch ein Schiedsgericht im Sinne der §§ 1025 ff. ZPO endgültig entschieden. 

§ 2 Zusammensetzung des Schiedsgerichts
Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Beide Parteien benennen je einen Schiedsrichter. Diese beiden Schiedsrichter bestellen einen dritten Schiedsrichter als Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Fällt ein Schiedsrichter weg, bestimmt die Partei, die den wegfallenden Schiedsrichter bestellt hatte, einen neuen Schiedsrichter. Fällt der Vorsitzende des Schiedsgerichts weg, bestimmen die beiden anderen Schiedsrichter einen neuen Schiedsrichter als Vorsitzenden des Schiedsgerichts.

§ 3 Entscheidungen des Schiedsgerichts
Das Schiedsgericht kann den Parteien einen Vorschlag für eine vergleichbare Lösung des anhängigen Streites (Schiedsvergleich) machen. Schließen die Parteien keinen Vergleich, entscheidet das Schiedsgericht durch Schiedsspruch. Der Schiedsspruch ist zu begründen, und den Parteien ist jeweils eine Ausfertigung des Urteils zuzustellen. 

§ 4 Sitz des Schiedsgerichts
Das Schiedsgericht hat seinen Sitz am Sitz des Vereins.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




